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(2) Feste Schränke für Abfallbehälter sind als Stahl-
schränke oder aus glattem Sichtbeton herzustellen und drei-
seitig einzugrünen.

(3) Die Hauszuwegungen einschließlich vorhandener Trep-
penanlagen sowie die Gehwegbeläge sind bei Erneuerungs-
maßnahmen mit grauem Betonrechteckpflaster herzustellen.

(4) Stellplätze im Vorgarten und Carports sind nicht zu-
lässig. Für Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen sind mit
Rasensteinen befestigte Radspuren vorzusehen.

§ 6 a

Zusätzliche Angaben zu Außenanlagen und Gärten
im Bereich A

(1) Zäune und Eingangspforten im Vorgartenbereich sind
in Holzlattenbauweise mit vertikalen Stäben herzustellen. Für

die Seitenbegrenzungen der Hausgärten, sowie deren Ab-
schluss an den rückwärtigen Erschließungswegen sind, sofern
sie nicht durch Hecken gebildet werden, einfache Maschen-
drahtzäune vorzusehen.

(2) Je Garten ist ein Geräteschuppen aus dunkel lasiertem
Holz oder ein Gewächshaus mit einer Grundfläche von
höchstens 2 m x 2,5 m und einer Höhe von 2 m zulässig. Alte
massive Gartenhäuschen und alte Holzschuppen sind zu
erhalten.

§ 7

Ausnahmen

In besonderen Fällen kann die zuständige Behörde auf
Antrag Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung
zulassen, wenn sichergestellt ist, dass das Bild des Milieu-
bereichs nicht beeinträchtigt wird.

Hamburg, den 26. Oktober 2001.

Das Bezirksamt Altona

Verordnung
über den Bebauungsplan Horn 45

Vom 2. November 2001

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137),
zuletzt geändert am 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376, 2398),
in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleit-
planfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November
1999 (HmbGVBl. S. 271), § 6 Absätze 4 und 5 des Hambur-
gischen Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 7. August
2001 (HmbGVBl. S. 281), § 81 Absatz 1 Nummer 6 der Ham-
burgischen Bauordnung vom 1. Juli 1986 (HmbGVBl. S. 183),
zuletzt geändert am 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 221), Artikel 1
des Gesetzes über die Ermächtigung des Senats zur Änderung,
Ergänzung oder Aufhebung von Gesetzen über Bebauungs-
und Landschaftspläne und zur Weiterübertragung dieser
Ermächtigung vom 11. Juni 1997 (HmbGVBl. S. 215), Arti-
kel 1 des Gesetzes über die Zustimmung der Bezirksversamm-
lungen zur Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Geset-
zen über Bebauungs- und Landschaftspläne vom 4. November
1997 (HmbGVBl. S. 494) sowie § 1 Absatz 2, § 3 Absatz 2 und
§ 4 der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000
(HmbGVBl. S. 134) wird verordnet:

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Horn 45 für das Gebiet zwischen
der Horner Landstraße und der Bergedorfer Straße östlich der
Güterumgehungsbahn (Hamburg-Mitte, Ortsteil 129) wird
festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Horner Landstraße – Culinstraße – Bauerbergweg – Südgren-
zen der Flurstücke 492, 491 und 489, über das Flurstück 349
der Gemarkung Horn-Marsch.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
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nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

b) Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans
schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Im Gewerbegebiet sind luftbelastende und geruchsbelästi-
gende Betriebe sowie gewerbliche Freizeiteinrichtungen
(wie Squash- und Tennishallen, Bowlingbahnen) und
Anlagen für sportliche Zwecke unzulässig. Ausnahmen für
Vergnügungsstätten werden ausgeschlossen.

2. Im allgemeinen Wohngebiet sind durch geeignete Grund-
rissgestaltung die Wohn- und Schlafräume den lärmabge-
wandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die Anord-
nung von Wohn- und Schlafräumen an den lärmabgewand-

ten Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss für diese Räume
ein ausreichender Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen
an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der
Gebäude geschaffen werden.

3. Geringfügige Abweichungen von den festgesetzten Stand-
orten der Baumpflanzungen sind zulässig.

4. Für festgesetzte Einzelbäume sind großkronige Bäume mit
einem Stammumfang von mindestens 16 cm, in 1 m Höhe
über dem Erdboden gemessen, zu verwenden.

5. Für festgesetzte Baum- und Strauchanpflanzungen sind
standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwenden;
für je 2 m² ist mindestens eine Pflanze zu verwenden.

6. Im allgemeinen Wohngebiet ist auf ebenerdigen Stellplät-
zen nach jedem vierten Stellplatz ein großkroniger Baum zu
pflanzen.

7. Mindestens 6 vom Hundert der Grundstücksflächen sind
mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen; die festgesetz-
ten Anpflanzungen sind anzurechnen.

8. Im allgemeinen Wohngebiet sind Stellplatzanlagen in was-
ser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Die Stell-
plätze sind darüber hinaus in vegetationsfähigem Aufbau
herzustellen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 2. November 2001.

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte


